






































§ 27 Inkrafttreten, Wirksamkeit und Kündigung

1. Die Prüfvereinbarung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

2. Die Prüfvereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Kalen­
derjahres gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung gelten diese Bestimmungen bis
zum Inkrafttreten einer neuen Prüfvereinbarung.

Berlin, Cottbus, Hannover, Potsdam, den � 1<. ,2tJllJ 

Kassenzahnärztliche Vereinigung Land 

Brandenburg 

Verband der Ersatzkassen vertreten durch 
die Leiterin der 
vdek-Landesvertretung Berlin/Brandenburg 

IKK Brandenburg und Berlin 

SVLFG als landwirtschaftliche Krankenkasse 

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse 

BKK Landesverband Mitte 

Regionalvertretung Berlin und Brandenburg 
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Knappschaft Regionaldirektion Cottbus




